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Fallen vermeiden
Du hast die Schnauze voll von deinem Job, dein Chef nervt, und das Gehalt ist
auch nicht mehr als ein feuchter Händedruck? Gratulation! Doch bevor du die
Kündigung in den Briefkasten wirfst, solltest du wissen, was rechtlich auf
dich zukommt. Denn die Kündigungsfrist als Angestellter ist kein
Wunschkonzert – aber sie ist auch kein Todesurteil. Wer sie kennt, nutzt sie.
Wer sie ignoriert, zahlt drauf. Willkommen im Dschungel der Arbeitsverträge,
Fristen und juristischen Fettnäpfchen. Wir zeigen dir, wie du dich da klug
durchmanövrierst – ohne dabei deine Rechte an der Bürotür abzugeben.

Was die Kündigungsfrist überhaupt ist – und warum sie mehr ist als eine
bloße Formalität
Welche gesetzlichen Grundlagen für die Kündigungsfrist gelten
Wie du deine individuelle Kündigungsfrist prüfst – und was der
Arbeitsvertrag damit zu tun hat
Welche Unterschiede zwischen ordentlicher und außerordentlicher
Kündigung bestehen
Warum Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und Probezeiten deine Frist
beeinflussen können
Wie du taktisch kündigst, um das Maximum aus deiner Frist herauszuholen
Was du bei Kündigung durch den Arbeitgeber wissen musst
Welche Fehler dich rechtlich und finanziell teuer zu stehen kommen
können
Wie du mit Resturlaub, Überstunden und Freistellung clever umgehst
Warum Kündigung nicht automatisch Vertragsfreiheit heißt – und was du
dagegen tun kannst

Kündigungsfrist als
Angestellter: Definition,
Bedeutung und rechtlicher
Rahmen
Die Kündigungsfrist als Angestellter ist der Zeitraum zwischen dem Zugang
deiner Kündigung und dem tatsächlichen Ende des Arbeitsverhältnisses. Klingt
banal, ist aber juristisches Sprengstoffpotenzial. Denn wer hier nicht
aufpasst, riskiert Abmahnungen, Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld oder sogar
Schadenersatzforderungen. Die Kündigungsfrist ist dein Countdown – und wie du
ihn nutzt, entscheidet über Exit-Strategie oder Exit-Katastrophe.

Gesetzlich geregelt ist die Kündigungsfrist in § 622 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB). Für Arbeitnehmer gilt grundsätzlich eine Kündigungsfrist
von vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende – es sei denn, im Arbeitsvertrag
steht etwas anderes. Und da fangen die Probleme an. Denn viele Verträge



enthalten abweichende Regelungen, die entweder wirksam oder schlichtweg
rechtswidrig sind. Wer das nicht prüft, arbeitet im schlimmsten Fall länger
als nötig – oder bricht den Vertrag ungewollt.

Die Kündigungsfrist ist keine Einbahnstraße. Sie gilt für beide Seiten – also
auch für den Arbeitgeber. Allerdings variieren die Fristen je nach Dauer der
Betriebszugehörigkeit. Das heißt: Je länger du im Unternehmen bist, desto
länger muss dein Arbeitgeber dich halten – theoretisch. Praktisch versuchen
viele Firmen, sich mit Tricks aus der Affäre zu ziehen. Und genau hier lohnt
es sich, die rechtlichen Spielregeln genau zu kennen.

Wichtig: Die Kündigung ist erst wirksam, wenn sie zugeht. Ein Einwurf in den
Briefkasten reicht – aber eben auch nur dann, wenn er nachweislich erfolgt.
Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt Einwurf-Einschreiben oder übergibt
die Kündigung persönlich gegen Empfangsbestätigung. Alles andere ist
juristisches Roulette.

Gesetzliche Kündigungsfrist
vs. vertraglich geregelt: Was
gilt wann?
Die gesetzliche Kündigungsfrist ist der Default-Wert – sie greift immer dann,
wenn keine anderen Regelungen im Spiel sind. § 622 BGB legt sie eindeutig
fest: vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Das bedeutet: Wenn du am 2.
März kündigst, endet dein Arbeitsverhältnis am 15. März. Kündigst du am 16.
März, endet es erst zum 15. April. Klingt einfach – wird aber kompliziert,
sobald der Arbeitsvertrag ins Spiel kommt.

Denn viele Arbeitsverträge enthalten abweichende Fristen. Diese dürfen für
Arbeitnehmer allerdings nur dann länger sein als gesetzlich vorgeschrieben,
wenn sie auch für den Arbeitgeber entsprechend verlängert wurden (§ 622 Abs.
6 BGB). Alles andere ist unwirksam. Wenn dein Vertrag also eine Frist von
drei Monaten vorsieht, der Arbeitgeber aber nur vier Wochen kündigen muss –
vergiss es. Solche Klauseln sind intransparent und vor Gericht nicht haltbar.

Noch komplizierter wird es bei Tarifverträgen. Diese können die gesetzlichen
Fristen komplett aushebeln – in beide Richtungen. Es kann also sein, dass
deine Kündigungsfrist kürzer oder länger ist, je nach Branche,
Betriebszugehörigkeit oder Tarifbindung. Wer hier blind kündigt, riskiert
eine Sperre beim Arbeitsamt oder eine Klage wegen Vertragsbruch. Also:
Tarifvertrag checken, bevor du die Kündigung schreibst.

Auch Betriebsvereinbarungen können eine Rolle spielen – insbesondere in
größeren Unternehmen mit Betriebsrat. Diese Vereinbarungen sind zwar keine
Gesetze, aber sie gelten verbindlich für alle Beschäftigten. Und ja, auch
hier können Kündigungsfristen geregelt sein. Wer das ignoriert, fliegt
rechtlich auf die Nase.



Ordentliche vs.
außerordentliche Kündigung:
Zwei Wege, ein Ziel
Die ordentliche Kündigung ist der klassische Weg: du hältst die
Kündigungsfrist als Angestellter ein, kündigst schriftlich und wartest brav
bis zum letzten Arbeitstag. Die außerordentliche Kündigung hingegen ist der
Notausgang – fristlos, sofort, radikal. Aber nicht ohne Risiko. Denn eine
fristlose Kündigung braucht einen wichtigen Grund. Und der muss so schwer
wiegen, dass dir das Abwarten der Frist unzumutbar ist.

Typische Gründe für eine außerordentliche Kündigung durch den Arbeitnehmer
sind massive Gehaltsrückstände, Mobbing, nicht erfüllte
Arbeitsschutzpflichten oder sexuelle Belästigung. Aber Vorsicht: Diese Gründe
müssen nachweisbar sein. Ein vages „Ich fühl mich nicht mehr wohl“ reicht
nicht. Sonst landest du in der Abmahnhölle – mit schlechteren Chancen auf
Arbeitslosengeld.

Auch der Arbeitgeber kann außerordentlich kündigen – zum Beispiel bei
Diebstahl, Arbeitsverweigerung oder grober Pflichtverletzung. Aber auch hier
gilt: Der Kündigungsgrund muss belegt werden. Und der Betriebsrat muss –
sofern vorhanden – vorher angehört werden. Sonst ist die Kündigung unwirksam.
Heißt: Egal ob du kündigst oder gekündigt wirst – die Spielregeln sind scharf
und gnadenlos.

Und jetzt kommt der Clou: Auch bei einer fristlosen Kündigung kannst du eine
sogenannte „hilfsweise ordentliche Kündigung“ aussprechen. Damit sicherst du
dich ab, falls der wichtige Grund nicht durchgeht. Klingt juristisch
verkopft, ist aber strategisch clever. Denn so bleibst du auf der sicheren
Seite – egal, was dein Chef oder das Arbeitsgericht später sagt.

Probezeit, Kündigungsschutz
und taktisches Timing: Das
musst du wissen
Die Probezeit ist der rechtliche Freifahrtschein für schnelle Kündigungen –
in beide Richtungen. Während dieser Zeit (maximal sechs Monate) beträgt die
Kündigungsfrist nur zwei Wochen – und das ohne Angabe von Gründen. Klingt
fair, ist aber auch gefährlich. Denn gerade in der Probezeit fliegen viele
raus, ohne es kommen zu sehen. Und wer selbst kündigt, steht oft ohne neue
Stelle da.

Nach der Probezeit greift der allgemeine Kündigungsschutz. Das heißt: Dein
Arbeitgeber braucht einen sozial gerechtfertigten Grund, um dich loszuwerden



– betriebsbedingt, verhaltensbedingt oder personenbedingt. Und je länger du
im Unternehmen bist, desto länger wird auch seine Kündigungsfrist. Ein
klassischer Fall von „Seniority“. Für dich als Angestellter heißt das: Wenn
du kündigst, bleibst du bei vier Wochen. Wenn dein Chef kündigt, muss er je
nach Dauer mehrere Monate Frist einhalten.

Das taktische Element: Kündige nicht kopflos. Überlege dir, wann du kündigst,
was du in der Frist machen willst (z.B. Bewerbungen, Weiterbildung,
Resturlaub abbauen) – und wie du deinen Austritt kommunizierst. Wer hier
strategisch handelt, sichert sich Vorteile: mehr Zeit, bessere Übergabe,
weniger Stress. Und ja, auch ein besseres Arbeitszeugnis.

Noch ein Tipp aus der Praxis: Kündige möglichst zum Monatsende. Warum? Weil
viele Firmen ihre Gehaltsabrechnung daran orientieren – und ein Austritt zum
15. oft Chaos verursacht. Außerdem wirkt ein glatter Monatswechsel im
Lebenslauf sauberer. Kleiner psychologischer Vorteil, große Wirkung.

Fehler vermeiden, Rechte
nutzen – deine To-do-Liste für
den Exit

Kündigungsfrist prüfen: Was steht im Vertrag? Gibt es Tarifverträge oder
Betriebsvereinbarungen?
Kündigung schriftlich einreichen: Kein WhatsApp, keine Mail. Nur Papier
zählt – mit eigenhändiger Unterschrift.
Zugang sicherstellen: Kündigung persönlich übergeben oder per Einwurf-
Einschreiben versenden.
Arbeitsamt informieren: Spätestens drei Monate vor Ende Arbeitslosigkeit
melden – sonst droht Sperre.
Resturlaub und Überstunden klären: Am besten schriftlich vereinbaren,
wie diese verrechnet oder ausgezahlt werden.
Freistellung schriftlich fixieren: Wenn dein Chef dich freistellen will:
unbedingt klären, ob mit oder ohne Anrechnung auf Urlaub.
Zeugnis verlangen: Du hast Anspruch auf ein qualifiziertes
Arbeitszeugnis – fordere es aktiv ein.
Keine Wut-Kündigung: Überleg dir gut, ob du emotional kündigst – oder
strategisch. Letzteres zahlt sich aus.

Fazit: Kündigungsfrist ist
kein Hindernis – sondern dein



Hebel
Die Kündigungsfrist als Angestellter ist mehr als eine Formalität. Sie ist
dein taktisches Werkzeug, dein juristischer Schutzschild und deine letzte
Chance, das Ruder zu drehen. Wer sie kennt und sauber nutzt, geht nicht nur
mit erhobenem Kopf, sondern auch mit maximaler Selbstbestimmung. Kündigen ist
kein Kontrollverlust – es ist die ultimative Kontrolle.

Also hör auf, dir von deinem Arbeitgeber das Tempo diktieren zu lassen. Nimm
deine Rechte in die Hand, check die Fakten, zieh einen klaren Cut – und geh
nicht als Bittsteller, sondern als Profi. Denn wer seine Kündigungsfrist
clever nutzt, geht nicht einfach. Er steigt auf.


